
Umfassende Reform des Mehrwert-
steuerrechts in der EU geplant
Europäische Kommission veröffentlicht Vorschlag zur Änderung der Mehrwertsteuer-
vorschriften der EU

Von Dr. Nathalie Harksen, Rechtsanwältin und geschäftsführende Gesellschafterin der AWB Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Hamburg/Münster/München

Die Europäische Kommission hat am 4.10.2017 mit einem Paket von Richtlinien- und Verordnungsvorschlägen
die – nach ihren Angaben – größte Reform der EU-Mehrwertsteuervorschriften seit einem Vierteljahrhundert
vorgelegt (Pressemitteilung der Kommission, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_de.htm).
In ihrer Mitteilung an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss Follow-up zum Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer (COM(2017) 566 final) erläutert die Kommission den Hinter-
grund ihrer Vorschläge. Durch die Neuregelung soll das System für Regierungen und Unternehmen gleichermaßen verbessert und
modernisiert werden. Die derzeitigen Mehrwertsteuervorschriften sind – in der Praxis spürbar – einer der letzten Bereiche des
EU-Rechts, die nicht im Einklang mit den Prinzipien des Binnenmarkts stehen.

Von dem vorgelegten Vorschlag verspricht sich die Europäische Kommission einen Rückgang des grenzüberschreitenden Mehr-
wertsteuerbetrugs um etwa 80 %. Gleichzeitig sollen grenzübergreifend tätige EU-Unternehmen durch den Vorschlag entlastet
werden, indem ihr Verwaltungsaufwand verringert und die Mehrwertsteuerverfahren vereinfacht werden.

Der folgende Beitrag stellt die grundlegenden „Eckpfeiler“ des neuen endgültigen und gemeinsamen EU-Mehrwertsteuerraums
sowie weitere Informationen zur geplanten kurzfristigen Reform dar.
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Einführung

Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist die ältes-
te Verbrauchsteuer Europas. Im Jahr 1967
verpflichteten sich die Mitgliedstaaten,
ein endgültiges Mehrwertsteuersystem
einzurichten, das innerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft genauso funktio-
niert, als wäre diese ein einziges Land.
Aufgrund der Notwendigkeit, die Steuer-
grenzen zwischen den Mitgliedstaaten bis
Ende 1992 abzuschaffen, musste die Be-
steuerung des Warenhandels in der Euro-
päischen Gemeinschaft überprüft werden.
Das Ziel bestand darin, Gegenstände im
Herkunftsland zu besteuern, sodass für

den innergemeinschaftlichen Handel die-
selben Bedingungen gelten würden wie
für den inländischen Handel, was der
Vorstellung von einem echten Binnen-
markt perfekt entsprechen würde.

Da weder die politischen noch die tech-
nischen Bedingungen reif für ein derarti-
ges System waren, wurde eine Mehrwert-
steuerübergangsregelung angenommen.
Bei dieser Regelung wird bei Waren-
umsätzen zwischen Unternehmen der
grenzüberschreitende Warenverkehr in
zwei separate Umsätze aufgeteilt: eine
steuerbefreite Lieferung im Abgangs-
mitgliedstaat der Gegenstände und einen
innergemeinschaftlichen Erwerb, der
im Bestimmungsmitgliedstaat besteuert
wird. Diese Regelung wurde als vorüber-
gehend angesehen und bringt nicht nur
Vorteile mit sich, da die Möglichkeit, Ge-
genstände mehrwertsteuerfrei zu erwer-
ben, das Betrugsrisiko erhöht, und das
System aufgrund seiner Komplexität den
grenzüberschreitenden Handel nicht be-
günstigt. Diese Übergangsregelung wird
mehr als 20 Jahre nach ihrer Annahme je-
doch noch immer angewandt, wobei das
Mehrwertsteuersystem in den letzten Jah-
ren nicht mit der Globalisierung und der
Digitalisierung der Wirtschaft Schritt hal-
ten konnte.

Auf der Grundlage sollen die Kosten der
Befolgung der Mehrwertsteuervorschrif-
ten für Unternehmen, die grenzüber-
schreitenden Handel treiben, 11 % höher
sein als für Unternehmen, die ausschließ-
lich im Inland Handel treiben. Da Gegen-
stände grenzüberschreitend mehrwert-
steuerfrei erworben werden können, sei
die Übergangsregelung zudem besonders
betrugsanfällig. Im Jahr 2015 gingen auf-
grund von Betrug und anderen Schwä-
chen des Systems 151 Mrd. € bzw. 12,8 %
der fälligen Mehrwertsteuer verloren
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/
sites/taxation/files/study_and_reports_
on_the_vat_gap_2017.pdf). So entgin-
gen den Steuerbehörden schätzungs-
weise 50 Mrd. € aufgrund von grenz-
überschreitendem Mehrwertsteuerbe-
trug, der zum großen Teil von kriminel-
len Vereinigungen begangen wird und
jüngsten Presseberichten zufolge unter
anderem der Terrorismusfinanzierung
diente.

Am 1. Dezember 2016 hat die Kommis-
sion mehrere Vorschläge zur Moder-
nisierung der Mehrwertsteuer für den
grenzüberschreitenden elektronischen
Geschäftsverkehr (COM(2016) 757 fi-
nal) und einen Vorschlag betreffend den
Mehrwertsteuersatz für elektronische

Beiträge · Aufsätze · Berichte

Dezember 2017 www.aw-prax.de 419



Veröffentlichungen (COM(2016) 148 fi-
nal) vorgelegt.

Diese Vorschläge sind ein wichtiger Be-
standteil der Strategie für den digitalen
Binnenmarkt und sollen helfen, das
Mehrwertsteuersystem fit für die digitale
Wirtschaft zu machen.

Nach Auffassung der Kommission in ih-
rer Mitteilung v. 4.10.2017 ist das beste-
hende EU-Mehrwertsteuersystem zer-
splittert und zu anfällig für Betrug, so-
dass es einer grundlegenden Änderung
bedürfe, um dafür zu sorgen, dass es
auch in Zukunft ein Vorteil des Binnen-
marktes bleibe. In diesem Sinne sind die
am 4.10.2017 vorgestellten Änderungen
zu verstehen.

Das endgültige Mehrwertsteuer-
system (2022)

Die Kommission hat auf lange Sicht vor-
geschlagen, die zum 1.1.1993 eingeführte
Übergangsregelung nunmehr zum 1.1.
2022 durch eine endgültige Lösung zu er-
setzen.

Die gesetzliche Regelung
Art. 402 erhält folgende Fassung:

Die in dieser Richtlinie vorgesehene Re-
gelung für die Besteuerung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten ist eine
Übergangsregelung, die von einer end-
gültigen Regelung abgelöst wird, die
auf dem Grundsatz beruht, dass die Be-
steuerung im Bestimmungsmitgliedstaat
der Lieferung von Gegenständen bzw.
der Erbringung von Dienstleistungen er-
folgt, der Lieferer – bzw. der Erwerber,
wenn es sich um einen zertifizierten
Steuerpflichtigen handelt – die Mehr-
wertsteuer schuldet und eine einmalige
Registrierung für die Erklärung, die Zah-
lung und den Abzug der Mehrwertsteuer
erforderlich ist.“

Art. 403 und 404 werden gestrichen.

Inhalt der Regelung
Die Europäische Kommission betont in
ihrem VAT Aktionsplan vom 7.4.2016
bereits die Bedeutung eines einheitlichen
europäischen Mehrwertsteuerraums, der
auf dem Prinzip der Besteuerung im
Bestimmungsmitgliedstaat beruhe. Sie
schlägt daher vor, die geltende Über-
gangsregelung zur Besteuerung des Han-
delsverkehrs zwischen den Mitgliedstaa-
ten durch endgültige Regelungen zu er-
setzen, welche auf eben diesem Prinzip
beruhen. Damit sollen grenzüberschrei-

tend gehandelte Gegenstände künftig in
dem Land der Besteuerung zugeführt
werden, in welchem sie verbraucht wer-
den (Bestimmungsland) und nicht in
dem Land, in dem sie hergestellt werden
(Ursprungsland). In diesem Kontext
wird ein neuer Steuergegenstand im
Zusammenhang mit Gegenständen – die
sogenannte „Lieferung innerhalb der
Union“ – geschaffen werden. Dieser
neue einzige Steuertatbestand soll das
derzeitige System einer steuerbefreiten
Lieferung im Abgangsmitgliedstaat und
eines steuerpflichtigen innergemein-
schaftlichen Erwerbs im Bestimmungs-
mitgliedstaat als zweiten und separaten
Steuertatbestand ersetzen. Im Rahmen
dieses neuen Konzepts wird der „Ort
der Lieferung“ im Eingangsmitgliedstaat
der Gegenstände liegen.

Der Lieferer schuldet die Zahlung der
Mehrwertsteuer auf diese „Lieferung in-
nerhalb der Union“, es sei denn, der Er-
werber ist als zertifizierter Steuerpflich-
tiger anerkannt; in diesem Fall muss
Letzterer die Mehrwertsteuer in seiner
Mehrwertsteuererklärung ausweisen. Ist
die Person, die die Mehrwertsteuer schul-
det, nicht in dem Mitgliedstaat ansässig,
in dem die Steuer geschuldet wird, so
kann sie ihre Erklärungs- und Zahlungs-
verpflichtungen über eine sogenannte
einzige Anlaufstelle (One-stop-Shop) ab-
wickeln. Diese Anlaufstelle kann auch
für den Vorsteuerabzug genutzt werden.

Die Umstellung auf ein solches endgülti-
ges System soll in zwei Schritten erfol-
gen. In einem ersten legislativen Schritt
soll die Mehrwertsteuerbehandlung der
Lieferung von Gegenständen im zwi-
schenunternehmerischen Bereich inner-
halb der Union geregelt werden. Bei der
grenzüberschreitenden Lieferung von
Gegenständen innerhalb der Union (der-
zeit sog. „innergemeinschaftliche Liefe-
rung“) soll der Lieferer dem Erwerber
die Mehrwertsteuer zu dem Satz des Mit-
gliedstaates in Rechnung stellen, in dem
die Gegenstände ankommen. Die Mehr-
wertsteuer würde bei einem One-stop-
Shop in dem Mitgliedstaat angemeldet
und abgeführt werden, in dem der Liefe-
rer ansässig ist.

Beispiel

Unternehmer U1 aus Münster veräußert
Gegenstände an Unternehmer U2 aus Ma-
drid und lässt diese von Münster nach Ma-
drid transportieren. Heute würde U1 ge-

genüber U2 einen im Inland steuerbaren
(§ 3 Abs. 6 S. 1 UStG: Beginn der Beför-
derung oder Versendung an den Abneh-
mer), aber unter den Voraussetzungen
von §§ 4 Nr. 1 Buchst. b, 6a Abs. 1 UStG
als innergemeinschaftliche Lieferung steu-
erfreien Umsatz erbringen; U2 würde in
Madrid einen innergemeinschaftlichen Er-
werb besteuern. Ab dem 1.1.2019 wäre
die Lieferung des U1 gegenüber U2 nicht
mehr im Inland, sondern in Spanien als
dem Bestimmungsland steuerbar und
dort steuerpflichtig. U1 würde diese Liefe-
rung zur Besteuerung in Spanien über ei-
nen One-stop-Shop in Deutschland, im
Zweifel dem Bundeszentralamt für Steu-
ern, anmelden. Eine steuerliche Registrie-
rung des U1 in Spanien wäre damit nicht
erforderlich.

Im ersten Schritt der Umstellung auf das
endgültige Mehrwertsteuersystem wür-
den jedoch abweichend von diesem all-
gemeinen Grundsatz Erwerber, die von
ihren Steuerbehörden als ihrer Pflicht
nachkommende Unternehmen zertifiziert
wurden (sog. zertifizierter Steuerpflichti-
ger), weiter mehrwertsteuerpflichtig für
die in anderen Mitgliedstaaten erworbe-
nen Gegenstände bleiben. Damit würde
die Umkehrung der Steuerschuldner-
schaft gelten, wenn der Erwerber der Ge-
genstände ein zertifizierter Steuerpflich-
tiger ist. Der zertifizierte Steuerpflichtige
ist daher ein wesentlicher Bestandteil des
neuen endgültigen Mehrwertsteuersys-
tems für den Handel innerhalb der Union.
Der Begriff des zertifizierten Steuer-
pflichtigen sollte es ermöglichen nach-
zuweisen, dass ein bestimmter Steuer-
pflichtiger in der Union als zuverlässiger
Steuerzahler zu betrachten ist (ähnlich
dem AEO im Zollbereich).

Beispiel

In obigem Beispiel würde U2 – sofern es
sich bei ihm um einen zertifizierten Steu-
erpflichtigen handelt – die Mehrwertsteu-
er auf die Lieferung des U1 in Spanien
schulden und diesen Umsatz zu erklären
haben.

In einem zweiten legislativen Schritt
würde die beschriebene Mehrwertsteuer-
behandlung auf alle grenzüberschreiten-
den Lieferungen und auch auf Dienst-
leistungen ausgeweitet.

Ein im Jahr 2018 vorzulegender Vor-
schlag wird weitere technische Bestim-
mungen für die tatsächliche Umsetzung
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dieser Eckpunkte enthalten. In diesem
künftigen Vorschlag wird die gesamte
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie über-
arbeitet und werden die derzeitigen Über-
gangsartikel ersetzt oder gestrichen.
Weitere Änderungen hinsichtlich der Be-
stimmungen für die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehörden und substanzielle
IT-Entwicklungen werden für das rei-
bungslose Funktionieren des Systems er-
forderlich sein.

Obwohl es derzeit noch nicht ausdrück-
lich festgelegt ist, könnte oder sollte das
System ferner auf der Abschaffung der
zusammenfassenden Meldung (dem so-
genannten MIAS-Eintrag), der Anwen-
dung der allgemeinen Rechnungsstel-
lungsvorschriften des Mitgliedstaats des
Lieferers sowie der Harmonisierung be-
stimmter Vorschriften im Zusammen-
hang mit der Rechnungsstellung (wie
dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung),
dem Steuertatbestand und dem Steuer-
anspruch im Zusammenhang mit „Liefe-
rungen von Gegenständen innerhalb der
Union“ beruhen.

Die Übergangsregelung
(1.1.2019) – sog. „Quick five“

In seinen Schlussfolgerungen vom
8. November 2016 hatte der Rat erklärt,
dass das derzeitige Mehrwertsteuersys-
tem bereits sehr kurzfristig verbessert
werden sollte, während die Kommission
noch das endgültige Mehrwertsteuersys-
tem für den EU-internen Handel aus-
arbeitet. In diesem Zusammenhang for-
derte der Rat Änderungen in vier Be-
reichen, nämlich der Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer, Reihengeschäf-
ten, Konsignationslager (Call-off Stock)
sowie beim Nachweis der innergemein-
schaftlichen Lieferung. Vor diesem Hin-
tergrund wurden gleichzeitig mit den
rechtlichen Grundlagen des endgültigen
Mehrwertsteuersystems fünf sog. „Pro-
visorien“ („Quick fixes“ oder „Quick
five“) vorgeschlagen, die bereits zum
1.1.2019 umgesetzt werden sollen.

Daher wurden am 4.10.2017 sowohl Än-
derungen der Mehrwertsteuerrichtlinie
(COM(2017) 569 final) als auch der
Mehrwertsteuer-Durchführungsverord-
nung (COM(2017) 568 final) vor-
geschlagen. Neben Änderungen bei der
Verwendung einer UStIdNr. im inner-
gemeinschaftlichen Warenverkehr (1),
dem Konsignationslager (2), Reihen-
geschäften (3) und Nachweispflichten

im innergemeinschaftlichen Warenver-
kehr (4) wurde ein sog. zertifizierter
Steuerpflichtiger (5) eingeführt, der sich
an dem Konzept des zugelassenen Wirt-
schaftsbeteiligten im Zollbereich orien-
tieren soll. Das Konzept des zertifizierten
Steuerpflichtigen wird es ermöglichen zu
bescheinigen, dass ein bestimmtes Unter-
nehmen insgesamt als zuverlässiger Steu-
erzahler gilt. Zertifizierten Steuerpflichti-
gen sollen dabei bestimmte Verein-
fachungen zugute kommen.

Interessant bei diesen Vorschlägen ist,
dass – mit Ausnahme der Neuerung zur
UStIdNr. – diese „Provisorien“ aus-
schließlich für zertifizierte Steuerpflich-
tige zur Anwendung kommen sollen.

Der zertifizierte Steuerpflichtige
Gem. dem Vorschlag zur Änderung der
MwStSystRL wird zur Schaffung des
zertifizierten Steuerpflichtigen ein neuer
Art. 13a in die MwStSystRL eingefügt.

Die gesetzliche Regelung

Art. 13a RL-E

(1) Ein Steuerpflichtiger, der in der Ge-
meinschaft den Sitz seiner wirtschaftli-
chen Tätigkeit oder eine feste Niederlas-
sung hat, oder in Ermangelung eines Sit-
zes oder einer Niederlassung seinen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthaltsort in der Gemeinschaft hat
und im Rahmen seiner wirtschaftlichen
Tätigkeit einen der in den Art. 17a, 20
und 21 genannten Umsätze oder Umsät-
ze gemäß den Bestimmungen des
Art. 138 bewirkt oder zu bewirken be-
absichtigt, kann bei den Steuerbehörden
den Status eines zertifizierten Steuer-
pflichtigen beantragen.

Die Steuerbehörden gewähren einem
Antragsteller diesen Status, wenn die in
Abs. 2 dargelegten Kriterien erfüllt sind,
es sei denn, der Antragsteller ist gemäß
Abs. 3 von einer solcher Zertifizierung
ausgeschlossen.

Ist der Antragsteller ein Steuerpflichti-
ger, dem der Status eines zugelassenen
Wirtschaftsbeteiligten für Zollzwecke
gewährt wurde, gelten die Kriterien des
Abs. 2 als erfüllt.

(2) Um den Status eines zertifizierten
Steuerpflichtigen zu erhalten, müssen
alle nachstehenden Kriterien erfüllt sein:

(a) Der Antragsteller darf keine schwer-
wiegenden oder wiederholten Verstöße
gegen die steuer- oder zollrechtlichen

Vorschriften sowie keine schweren Straf-
taten im Rahmen seiner Wirtschaftstätig-
keit begangen haben;

(b) der Antragsteller weist ein hohes
Maß an Kontrolle seiner Tätigkeiten
und der Warenbewegungen nach, entwe-
der mittels eines Systems zur Führung
der Geschäfts- und gegebenenfalls Be-
förderungsunterlagen, das geeignete
Steuerkontrollen ermöglicht, oder mit-
tels eines zuverlässigen oder bescheinig-
ten internen Prüfpfads;

(c) der Antragsteller weist seine Zah-
lungsfähigkeit nach; dieser Nachweis
gilt als erbracht, wenn der Steuerpflich-
tige sich in einer zufriedenstellenden fi-
nanziellen Lage befindet, die es ihm er-
laubt, seinen Verpflichtungen in Zusam-
menhang mit der betreffenden Tätigkeit
nachzukommen, oder durch Vorlage von
Garantien durch Versicherungen, andere
Finanzinstitutionen oder sonstige in
wirtschaftlicher Hinsicht zuverlässige
Dritte.

(3) Folgende Steuerpflichtige können
den Status eines zertifizierten Steuer-
pflichtigen nicht erhalten:

(a) Steuerpflichtige, die die gemeinsame
Pauschalregelung für Landwirte in An-
spruch nehmen;

(b) Steuerpflichtige, die die Steuerbefrei-
ung für Kleinunternehmen nach den
Art. 282 bis 292 in Anspruch nehmen;

(c) Steuerpflichtige, die nur Lieferungen
von Gegenständen bewirken oder
Dienstleistungen erbringen, für die kein
Recht auf Vorsteuerabzug besteht;

(d) Steuerpflichtige, die gelegentlich ein
neues Fahrzeug im Sinne des Art. 9
Abs. 2 liefern oder gelegentlich eine Tä-
tigkeit im Sinne des Art. 12 ausüben.

Den unter den Buchst. a bis d genannten
Steuerpflichtigen kann jedoch für andere
wirtschaftliche Tätigkeiten, die sie aus-
üben, der Status eines zertifizierten
Steuerpflichtigen gewährt werden.

(4) Ein Steuerpflichtiger, der den Status
eines zertifizierten Steuerpflichtigen be-
antragt, legt den Steuerbehörden alle
verlangten Informationen vor, die sie für
ihre Entscheidung benötigen.

Zum Zweck der Gewährung dieses Steuer-
status bezeichnet der Ausdruck „Steuer-
behörden“:
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(a) die Steuerbehörden des Mitglied-
staats, in dem der Antragsteller den Sitz
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat;
(b) die Steuerbehörden des Mitglied-
staats, in dem der Antragsteller eine feste
Niederlassung hat und in dem die Haupt-
buchhaltung für Steuerzwecke inner-
halb der Gemeinschaft geführt wird
oder zugänglich ist, falls der Sitz der
wirtschaftlichen Tätigkeit des Antrag-
stellers außerhalb der Gemeinschaft
liegt, er jedoch eine oder mehrere feste
Niederlassungen in der Gemeinschaft
hat;
(c) die Steuerbehörden des Mitglied-
staats, in dem der Antragsteller seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort hat, falls er weder einen Ge-
schäftssitz noch eine feste Niederlassung
hat.
(5) Wenn der Antrag abgelehnt wird, tei-
len die Steuerbehörden dem Antragstel-
ler zusammen mit der Entscheidung die
Gründe für die Ablehnung mit. Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass der An-
tragsteller gegen die Ablehnung eines
Antrags Rechtsmittel einlegen kann.
(6) Der Steuerpflichtige, dem der Status
eines zertifizierten Steuerpflichtigen zu-
erkannt wurde, unterrichtet die Steuer-
behörden unverzüglich über alle nach
dem Erlass der Entscheidung eintreten-
den Ereignisse, die Auswirkungen auf
die Aufrechterhaltung dieses Status ha-
ben könnten. Die Steuerbehörden wider-
rufen den Steuerstatus, wenn die Krite-
rien des Abs. 2 nicht mehr erfüllt sind.
(7) Der Status eines zertifizierten Steuer-
pflichtigen eines Mitgliedstaats wird von
den Steuerbehörden aller Mitgliedstaa-
ten anerkannt.
Flankiert wird die Einfügung des
Art. 13a in die MwStSystRL durch eine
Änderung der Verordnung über die Zu-
sammenarbeit der Verwaltungsbehörden
auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer
(COM (2017) 567 final). Dieser Vor-
schlag ist notwendig, um den Status des
zertifizierten Steuerpflichtigen in das
MIAS einzubinden. Er bildet die Rechts-
grundlage für ein IT-Tool, mit dem auf
elektronischem Wege unmittelbar ge-
prüft werden kann, ob ein Wirtschafts-
beteiligter diesen Status genießt.

Inhalt der Regelung
Derzeit werden Steuerpflichtige zu
Mehrwertsteuerzwecken anhand ihrer
UStIdNr. identifiziert, wobei derzeit bei

der Vergabe dieser Nummer nicht nach
zuverlässigen und weniger zuverlässigen
Steuerpflichtigen unterschieden wird.
Künftig soll es einer Steuerbehörde er-
möglicht werden, zu bescheinigen, dass
ein bestimmtes Unternehmen insgesamt
als zuverlässiger Steuerpflichtiger ange-
sehen werden kann.

Art. 13a Abs. 1 und 2 MwStSystRL-E
legt die allgemeinen Kriterien fest, an-
hand derer die Mitgliedstaaten Steuer-
pflichtige zertifizieren können. Zoll-
rechtlich geprägten Steuerpflichtigen
fällt dabei auf, dass die Kriterien denen
des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten
sehr ähnlich sind. So darf der Antragstel-
ler gem. Art. 13a Abs. 2 Buchst. a keine
schwerwiegenden oder wiederholten
Verstöße gegen steuer- oder zollrecht-
lichen Vorschriften sowie keine schwe-
ren Straftaten im Rahmen seiner Wirt-
schaftstätigkeit begangen haben. Er
weist gem. Art. 13a Abs. 2 Buchst. b ein
hohes Maß an Kontrolle seiner Tätigkei-
ten und der Warenbewegungen nach,
entweder mittels eines Systems zur Füh-
rung der Geschäfts- und gegebenenfalls
Beförderungsunterlagen, das geeignete
Steuerkontrollen ermöglicht, oder mit-
tels eines zuverlässigen oder bescheinig-
ten internen Prüfpfads. Schließlich weist
der Antragsteller gem. Art. 13a Abs. 2
Buchst. c seine Zahlungsfähigkeit nach.

Positiv anzumerken ist, dass bei einem
Wirtschaftsbeteiligten, dem die Bewil-
ligung als AEO-C erteilt worden ist, die
genannten Kriterien automatisch als er-
füllt anzusehen sind.

Ähnlich dem Konzept des zugelassenen
Wirtschaftsbeteiligten muss der Steuer-
pflichtige, dem der Status eines zertifi-
zierten Steuerpflichtigen zuerkannt wur-
de, die Steuerbehörden unverzüglich
über alle nach dem Erlass der Entschei-
dung eintretenden Ereignisse informie-
ren, die Auswirkungen auf die Aufrecht-
erhaltung dieses Status haben könnten.
Die Steuerbehörden widerrufen den
Steuerstatus gem. Art. 13a Abs. 6
MwStSystRL-E, wenn die Kriterien des
Art. 13a Abs. 2 MwStSystRL nicht mehr
erfüllt sind. Wird ein Steuerpflichtiger
von der Steuerbehörde eines Mitglied-
staates der Union als zertifizierter Steu-
erpflichtiger anerkannt, gilt dieser Status
innerhalb der gesamten Europäischen
Union.

Da der Status eines zertifizierten Steuer-
pflichtigen mit Erklärungs- und Zah-

lungspflichten verbunden ist, kann ein
Nichtsteuerpflichtiger keine Zertifizie-
rung erhalten. Aus demselben Grund
schließt der Vorschlag Pauschallandwir-
te, Kleinunternehmer, sonstige mehr-
wertsteuerbefreite Steuerpflichtige ohne
Vorsteuerabzugsberechtigung und gele-
gentlich steuerpflichtige Personen von
der Möglichkeit aus, den Status eines
zertifizierten Steuerpflichtigen zu erhal-
ten.

Die Vorschriften für die Durchführung
des Zertifizierungsverfahrens werden in
einer Durchführungsverordnung des Ra-
tes geregelt werden. Da Ähnlichkeiten
zwischen den Kriterien, die für die Ge-
währung des Status eines zertifizierten
Steuerpflichtigen verwendet werden,
und den Kriterien für den in Art. 39
UZK definierten zugelassenen Wirt-
schaftsbeteiligten gelten bestehen, stellt
sich die Frage, ob auch für das Zertifizie-
rungsverfahren auf Erfahrungen aus dem
Zollbereich, wie etwa die Einreichung
von umfangreichen Fragebögen etc., zu-
rückgegriffen werden wird.

Mehrwertsteuer-Identifikations-
nummer
Die Mehrwertsteuer-Identifikationsnum-
mer des Erwerbers wird materielle Vo-
raussetzung für die Anwendung der
Steuerbefreiung für innergemeinschaftli-
che Lieferungen.

Die gesetzliche Regelung

Artikel 138 Abs. 1 der MwStSystRL
erhält folgende Fassung:

„(1) Die Mitgliedstaaten befreien die
Lieferung von Gegenständen, die durch
den Verkäufer, den Erwerber oder für de-
ren Rechnung an einen Ort außerhalb
ihres jeweiligen Gebiets, aber innerhalb
der Gemeinschaft versandt oder beför-
dert werden, von der Steuer, wenn die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(a) die Gegenstände werden an einen an-
deren Steuerpflichtigen oder an eine
nichtsteuerpflichtige juristische Person
geliefert, die als solche in einem anderen
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat han-
deln, in dem die Versendung oder Beför-
derung beginnt;

(b) der Steuerpflichtige oder die nicht-
steuerpflichtige juristische Person, für
den/die die Lieferung erfolgt, ist für
Mehrwertsteuerzwecke in einem anderen
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat re-
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gistriert, in dem die Versendung oder Be-
förderung der Gegenstände beginnt;

(c) in der gemäß Art. 262 vom Lieferer
vorgelegten zusammenfassenden Mel-
dung wird der Erwerber der Gegenstän-
de aufgeführt.“

Inhalt der Regelung
Die derzeit in Art. 138 Abs. 1 MwSt-
SystRL festgelegte Befreiung von der
Mehrwertsteuer für innergemeinschaftli-
che Lieferungen von Gegenständen bildet
das Herzstück der derzeitigen Übergangs-
regelung. Gleichzeitig bietet diese Steu-
erbefreiung auch die Grundlage für den
sogenannten Karussellbetrug. Das end-
gültige Mehrwertsteuersystem für den
Handel innerhalb der EU soll dieses Pro-
blem lösen, aber für die Zeit bis dahin ha-
ben die Mitgliedstaaten Zwischenlösun-
gen gefordert. Insbesondere verlangen
sie, dass die Anforderung in die Mehr-
wertsteuerrichtlinie aufgenommen wird,
dass der Erwerber, der in einem anderen
Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in
dem die Beförderung der Gegenstände
beginnt, ansässig ist, eine gültige Mehr-
wertsteuer-Identifikationsnummer besit-
zen muss, damit der Lieferer die Steuer-
befreiung überhaupt erst anwenden darf.
Dies geht über die derzeitige Sachlage
hinaus, bei der die Mehrwertsteuer-Iden-
tifikationsnummer des Erwerbers der
Auslegung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union zufolge lediglich eine for-
male Voraussetzung für die Steuer-
befreiung einer innergemeinschaftlichen
Lieferung, aber keine materielle An-
forderung ist (EuGH, Urt. v. 6.9.2012,
C-273/11 – Mecsek-Gabona, ECLI:EU:
C:2012:547; Urt. v. 27.9.2012, C-587/10
– VSTR, ECLI:EU:C:2012:592; Urt. v.
10.10.2016, C-24/15 – Plöckl, ECLI:EU:
C:2016:791 und Urt. v. 9.2.2017, C-21/16
– Euro-Tyre, ECLI:EU:C:2017:106).

Nach dem Richtlinienvorschlag soll bei
Anwendung der Steuerbefreiung für in-
nergemeinschaftliche Lieferungen die
Anerkennung der Mehrwertsteuer-Iden-
tifikationsnummer des Erwerbers nun-
mehr materielle Voraussetzung für die
Steuerbefreiung dieser Lieferungen sein.
Soweit der Erwerber keine gültige Mehr-
wertsteuer-Identifikationsnummer vor-
weisen kann, soll die Anwendung der
Steuerbefreiung ausgeschlossen sein.
Wie bereits bisher muss der Lieferer den
Status des Erwerbers vor Durchführung
der Lieferung überprüfen (in Deutsch-
land durch Durchführung der qualifizier-

ten Abfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern), bevor er die Steuerbefreiung
anwendet. Operativ wird sich daher für
deutsche Lieferanten nichts ändern.

Ferner ist der Lieferer auch jetzt bereits
verpflichtet, Zusammenfassende Mel-
dungen abzugeben, in welchen er die
Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer
des Erwerbers angibt. Dies ist derzeit
ebenfalls eine formale, aber keine mate-
rielle Voraussetzung für die Steuer-
befreiung. Diese Information können
die Steuerbehörden des Mitgliedstaats
des Erwerbers über das MIAS-System
abrufen, sodass sie über die Ankunft
von Gegenständen in ihrem Hoheits-
gebiet informiert werden, die normaler-
weise einem steuerpflichtigen inner-
gemeinschaftlichen Erwerb unterliegen.
Der Erwerber muss diesen innergemein-
schaftlichen Erwerb in seiner Mehrwert-
steuererklärung angeben, und die Steuer-
behörden können diese Angabe mit den
Daten im MIAS-System abgleichen. Der
MIAS-Eintrag ist daher seit der Ab-
schaffung der Steuergrenzen und des da-
mit verbundenen Wegfalls der Zollunter-
lagen eine entscheidende Komponente
des Mehrwertsteuersystems. Ohne kor-
rekte Informationen aus demMIAS-Sys-
tem werden die Steuerbehörden der Mit-
gliedstaaten nicht ordnungsgemäß über
die Ankunft nicht versteuerter Gegen-
stände in ihrem Hoheitsgebiet unterrich-
tet und müssen sich ausschließlich da-
rauf verlassen, was ihre Steuerpflichti-
gen melden. Wenn der Eintrag für eine
Lieferung nicht ausgefüllt wird, können
zwar Sanktionen verhängt werden, die
Steuerbefreiung als solche kann jedoch
nicht verweigert werden. Operativ ergibt
sich daher für den deutschen Lieferer aus
dieser Anforderung ebenfalls keine
Neuerung.

Neu sind allenfalls die Rechtsfolgen bei
unterlassener qualifizierter Bestätigung
der Mehrwertsteuer-Nummer des Erwer-
bers bwz. der inkorrekten Erfassung der
Erwerber-Daten in der Zusammenfas-
senden Meldung. Da sowohl die Identifi-
zierung des Erwerbers über seine indivi-
duelle Mehrwertsteuer-Nummer als auch
die korrekte Abgabe der Zusammenfas-
senden Meldung materielle Vorausset-
zung der Steuerbefreiung für inner-
gemeinschaftliche Lieferungen sein soll,
kann eine Steuerbefreiung nunmehr von
der Steuerbehörde abgelehnt wird, wenn
diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Das Reihengeschäft
Nunmehr wird die seit Langem geforder-
te gesetzliche Regelung zum Reihen-
geschäft in die Mehrwertsteuer-System-
richtlinie integriert.

Die gesetzliche Regelung

Folgender Artikel 138a wird in die
MwStSystRL eingefügt:

Art. 138a

(1) Zum Zweck der Anwendung der
Steuerbefreiung des Artikels 138 im Zu-
sammenhang mit Reihengeschäften wird
die innergemeinschaftliche Beförderung
der Lieferung durch den ersten Lieferer
an den Zwischenhändler zugeschrieben,
sofern die folgenden Bedingungen erfüllt
sind:

(a) der Zwischenhändler teilt dem Ver-
käufer den Namen des Eingangsmit-
gliedstaats der Gegenstände mit;

(b) der Zwischenhändler ist für Mehr-
wertsteuerzwecke in einem anderen Mit-
gliedstaat als dem Mitgliedstaat regis-
triert, in dem die Versendung oder Beför-
derung der Gegenstände beginnt.

(2) Wenn eine der in Abs. 1 festgelegten
Bedingungen nicht erfüllt ist, wird bei
Reihengeschäften die innergemein-
schaftliche Beförderung der Lieferung
durch den Zwischenhändler an den Er-
werber zugeschrieben.

(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten
folgende Begriffsbestimmungen:

(a) „Reihengeschäft“: ein Sachverhalt,
bei dem aufeinanderfolgende Lieferun-
gen derselben Gegenstände durch Steu-
erpflichtige zu einer einzigen inner-
gemeinschaftlichen Beförderung dieser
Gegenstände führen und bei dem sowohl
der Zwischenhändler als auch der Ver-
käufer zertifizierte Steuerpflichtige sind;

(b) „Zwischenhändler“: Lieferer inner-
halb der Lieferkette (mit Ausnahme des
ersten Lieferers), der die Gegenstände
selbst oder durch einen Dritten auf seine
Rechnung versendet oder befördert;

(c) „Verkäufer“: Steuerpflichtiger inner-
halb der Lieferkette, der die Gegenstän-
de an den Zwischenhändler liefert;

(d) „Erwerber“: Steuerpflichtiger inner-
halb der Lieferkette, an den der Zwi-
schenhändler die Gegenstände liefert.

Inhalt der Regelung
Nach dem Richtlinienvorschlag soll die
MwStSystRL erstmals eine Grundregel
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zum Reihengeschäfts erhalten, d.h. für
alle Reihengeschäft, die keine inner-
gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfte
i.S.v. Art. 141 MwStSystRL sind. An-
zumerken ist allerdings, dass die Rege-
lung im Richtlinienvorschlag auf inner-
gemeinschaftliche Reihengeschäfte limi-
tiert ist und daher bei Ausfuhr- und
Einfuhrreihengeschäften nicht zur An-
wendung kommt. Im Rahmen von Dritt-
landslieferungen verbleibt es daher bei
der Unsicherheit, welcher Lieferung in
der Reihe die Warenbewegung zuzuord-
nen sein soll. Da die Zuordnung der Wa-
renbewegung Auswirkungen auf den
Lieferort und eine etwaig anzuwendende
Steuerbefreiung hat, ist es sehr zu bedau-
ern, dass die Kommission die Neurege-
lung auf innergemeinschaftliche Reihen-
geschäfte beschränkt hat.

Reihengeschäfte sind nach der vorliegen-
den Begriffsbestimmung in Art. 138a
Abs. 3 Buchst. a MwStSystRL-E zu ver-
stehen als aufeinanderfolgende Lieferun-
gen derselben Gegenstände, bei denen
die gelieferten Gegenstände einer ein-
zigen innergemeinschaftlichen Beför-
derung zwischen zwei Mitgliedstaaten
unterliegen. In diesem Zusammenhang
stellt sich bei dieser eng gefassten Defini-
tion bereits die Frage, ob aufeinander-
folgende Lieferungen derselben Gegen-
stände durch Steuerpflichtige, bei denen
Gegenstände in das oder aus dem Steuer-
gebiet der EU verbracht werden, keine
Reihengeschäfte sein sollen. Ferner soll
das innergemeinschaftliche Reihenge-
schäft erfordern, dass sowohl der Erstver-
käufer als auch der Zwischenhändler als
zertifizierte Steuerpflichtige anerkannt
sind.

Liegt ein Reihengeschäft vor, ist die Be-
förderung oder Versendung der Gegen-
stände gemäß der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs einer ein-
zigen Lieferung innerhalb der Kette zu-
zurechnen, um festzustellen, auf wel-
chen der Umsätze die Steuerbefreiung
für innergemeinschaftliche Lieferungen
(und eigentlich auch für Ausfuhrliefe-
rungen) anzuwenden ist (EuGH, Urt. v.
6.4.2006, C-245/04 – Emag Handel,
ECLI:EU:C:2006:232). Hier haben die
Mitgliedstaaten legislative Verbesserun-
gen gefordert, um die Rechtssicherheit
für Wirtschaftsbeteiligte bei der Zuord-
nung der Warenbewegung zu einer Lie-
ferung innerhalb der Geschäftsreihe zu
erhöhen, welche als innergemeinschaft-
liche Lieferung unter den dafür normier-

ten Bedingungen steuerfrei sein kann.
Nichts anderes sollte eigentlich auch für
Warenbewegungen in Drittstaaten und
damit steuerfreie Ausfuhrlieferungen
gelten.

Für den Fall, dass die Beförderung durch
oder auf Rechnung eines der Zwischen-
lieferer der Reihe erfolgt ist, werden Be-
stimmungen vorgeschlagen, nach denen
die Beförderung entweder (1) der Liefe-
rung an diesen Zwischenlieferer zu-
zuordnen ist, sofern er für Mehrwertsteu-
erzwecke in einem anderen Mitgliedstaat
als dem Mitgliedstaat der Lieferung re-
gistriert ist und den Namen des Ein-
gangsmitgliedstaats der Gegenstände an
seinen Lieferer übermittelt hat oder (2)
der Lieferung durch den Zwischenliefe-
rer an den nächsten Wirtschaftsbeteilig-
ten in der Reihe, wenn eine der beiden
unter (1) genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt ist.

Der Richtlinienvorschlag lässt bei erster
Durchsicht vermuten, dass es – entspre-
chend dem Vorschlag der BDI-Unter-
arbeitsgruppe zur gesetzlichen Neu-
regelung des Reihengeschäftes (http://
www.vdma.org/documents/105628/108
20334/Eingabe%20Reihengschäfte%20
endg%20A2.pdf/393293bd-8657-4cb2-
bbd8-b6ca8d728297) – für die Zuord-
nung der Warenbewegung zu einer der
Lieferungen in der Reihe auf die Trans-
portverantwortung im Reihengeschäft
nicht mehr ankommen soll. Anders aller-
dings die Begründung des Richtlinien-
vorschlags, die ausdrücklich darauf hin-
weist, dass eine gesetzliche Regelung in
den Fällen entbehrlich ist, in denen die
Beförderung oder Versendung der Ge-
genstände auf Rechnung des ersten Lie-
ferers in der Reihe (in diesem Fall kann
die Warenbewegung nur der ersten Lie-
ferung zugeordnet werden) oder des letz-
ten Steuerpflichtigen in der Reihe vor-
genommen wird (in diesem Fall kann
die Warenbewegung nur der Lieferung
an diesen letzten Steuerpflichtigen zu-
geordnet werden).

Beispiel

Unternehmer U1 aus Münster veräußert
Gegenstände an Unternehmer U2 aus
Venlo/Niederlande, die dieser wiederum
an Unternehmer U3 aus Amsterdam/Nie-
derlande veräußert. Entweder a) U1 oder
b) U2 oder c) U3 sind für den Transport
der Gegenstände von Münster nach Ams-
terdam verantwortlich.

Zeichnet U1 für den Transport der Gegen-
stände verantwortlich, ist die Warenbe-
wegung der Lieferung von U1 an U2 zu-
zuordnen. Lässt U3 die Gegenstände von
Münster nach Amsterdam versenden, ist
die Lieferung von U2 an U3 als sog. wa-
renbewegte Lieferung anzusehen. Trans-
portiert U2 die Gegenstände aus Deutsch-
land in die Niederlande, wird die Waren-
bewegung dann gem. Art. 138a Abs. 1
MwStSystRL-E der Lieferung von U1 an
U2 zuordnet, wenn (1) U2 dem U1 gegen-
über mitteilt, dass die Gegenstände zur
Lieferung in die Niederlande bestimmt
sind, er (2) gegenüber U1 mit seiner nie-
derländischen UStIdNr. auftritt UND (3)
sowohl U1 als auch U2 den Status als zer-
tifizierter Steuerpflichtiger erhalten ha-
ben. Liegt einer der genannten drei Bedin-
gungen nicht vor, besteht weiterhin Unsi-
cherheit, ob die Warenbewegung der
Lieferung des U1 an den U2 oder aber
der Lieferung des U2 an den U3 – wie
jüngst in der Entscheidung des EuGH
(EuGH, Urt. v. 26.6.17, C-386/16 Toridas,
ECLI:EU:C:2017:599) – zugeordnet wer-
den soll.

Obgleich es grundsätzlich sehr zu begrü-
ßen ist, dass eine gesetzliche Regelung
für Reihengeschäfte Einzug in die Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie zu finden
scheint, kommt Rechtssicherheit nur
denjenigen Beteiligten zu, die als zertifi-
zierte Steuerpflichtige anerkannt worden
sind und die Waren innergemeinschaft-
lich liefern. Agieren Steuerpflichtige,
die nicht über den Status verfügen oder
handelt es sich um Einfuhr- oder Aus-
fuhrreihengeschäft, so verbleibt es – lei-
der – bei der derzeit bestehenden Rechts-
unsicherheit.

Das Konsignationslager
Auch beim Konsignationslager bestand
in der Vergangenheit aufgrund unter-
schiedlicher Regelungen in den Mit-
gliedstaaten Rechtsunsicherheit in der
Anwendung. So sieht Deutschland – an-
ders als viele andere Mitgliedstaaten –
für tatsächliche Konsignationslager-
geschäfte in Deutschland bislang keine
Vereinfachungsregelung vor.

Die gesetzliche Regelung

Art. 17a des MwStSystRL-E enthält
eine Neuregelung zum Konsignations-
lager.

„(1) Die Verbringung von Gegenständen
seines Unternehmens durch einen zertifi-
zierten Steuerpflichtigen in einen ande-
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ren Mitgliedstaat im Rahmen einer Kon-
signationslagerregelung ist nicht wie
eine Lieferung von Gegenständen gegen
Entgelt zu behandeln.

(2) Für den Zweck dieses Artikels wird
davon ausgegangen, dass eine Konsig-
nationslagerregelung existiert, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:

(a) Gegenstände werden von einem zer-
tifizierten Steuerpflichtigen oder einem
Dritten auf Rechnung dieses zertifizier-
ten Steuerpflichtigen in einen anderen
Mitgliedstaat im Hinblick darauf ver-
sandt oder befördert, zu einem späteren
Zeitpunkt und nach der Ankunft an einen
anderen zertifizierten Steuerpflichtigen
geliefert zu werden;

(b) der zertifizierte Steuerpflichtige, der
die Gegenstände versendet oder beför-
dert, ist nicht in dem Mitgliedstaat an-
sässig, in den die Gegenstände versandt
oder befördert werden;

(c) der zertifizierte Steuerpflichtige, an
den die Gegenstände geliefert werden,
hat eine Mehrwertsteuer-Identifikations-
nummer in dem Mitgliedstaat, in den die
Gegenstände versandt oder befördert
werden, und sowohl seine Identität als
auch die ihm von diesem Mitgliedstaat
zugewiesene Mehrwertsteuer-Identifika-
tionsnummer sind dem unter Buchst. b
genannten zertifizierten Steuerpflichti-
gen zum Zeitpunkt des Beginns der Ver-
sendung oder Beförderung bekannt;

(d) der zertifizierte Steuerpflichtige, der
die Gegenstände versendet oder beför-
dert, hat die Versendung oder Beför-
derung in das in Art. 243 Abs. 3 vorge-
sehene Register eingetragen und die
Identität des zertifizierten Steuerpflichti-
gen, der die Gegenstände erwirbt, sowie
die Mehrwertsteuer-Identifikationsnum-
mer, die ihm von dem Mitgliedstaat, in
den die Gegenstände versandt oder be-
fördert werden, zugewiesen wurde, ge-
mäß Art. 262 in die zusammenfassende
Meldung aufgenommen.

(3) Wenn die Voraussetzungen des Abs. 2
zum Zeitpunkt der Übertragung des
Rechts, über die Gegenstände zu ver-
fügen, an den zertifizierten Steuerpflich-
tigen gemäß Buchst. c dieses Absatzes
erfüllt sind, gelten folgende Bestimmun-
gen:

(a) eine mehrwertsteuerbefreite Liefe-
rung von Gegenständen gemäß Art. 138
Abs. 1 gilt als von dem zertifizierten
Steuerpflichtigen vorgenommen, der die

Gegenstände entweder selbst oder auf
seine Rechnung durch einen Dritten in
dem Mitgliedstaat versandt oder beför-
dert hat, von dem aus die Gegenstände
versandt oder befördert wurden;

(b) ein innergemeinschaftlicher Erwerb
von Gegenständen gilt als von dem zerti-
fizierten Steuerpflichtigen vorgenom-
men, an den diese Gegenstände in dem
Mitgliedstaat geliefert werden, in den
die Gegenstände versandt oder befördert
wurden.“

In Art. 243 wird folgender Abs. 3 ein-
gefügt:

„(3) Jeder zertifizierte Steuerpflichtige,
der Gegenstände im Rahmen der in
Art. 17a genannten Konsignationslager-
regelung verbringt, führt ein Register
mit folgenden Angaben:

(a) die in einen anderen Mitgliedstaat
versandten oder beförderten Gegenstän-
de sowie die Adresse, an der sie in dem
betreffenden Mitgliedstaat gelagert wer-
den;

(b) die Gegenstände, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt und nach Eingang in dem
unter Buchst. a genannten Mitgliedstaat
geliefert werden.

Jeder zertifizierte Steuerpflichtige, an
den Gegenstände im Rahmen der in
Art. 17a genannten Konsignationslager-
regelung geliefert werden, führt ein Re-
gister dieser Gegenstände.“

Inhalt der Regelung
Ein Konsignationslager ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Lieferer einem
bekannten Erwerber Gegenstände über-
lässt, ohne zunächst das Eigentum an
den Gegenständen zu übertragen. Der
Erwerber hat das Recht, die Gegenstände
nach Belieben aus dem Lager des Liefe-
rers zu entnehmen; zu diesem Zeitpunkt
findet eine Lieferung von Gegenständen
statt. Bei inländischen Sachverhalten ist
die Anwendung dieses Modells mit kei-
nen speziellen Problemen verbunden;
problematisch wird es jedoch, wenn der
Lieferer und der Erwerber in unterschied-
lichen Mitgliedstaaten ansässig sind.

Gemäß den derzeitigen Mehrwertsteuer-
vorschriften wird davon ausgegangen,
dass ein Unternehmer, der eigene Ge-
genstände in einen anderen Mitgliedstaat
verbringt, um für einen Erwerber ein La-
ger aufzubauen, eine mehrwertsteuer-
befreite Lieferung von Gegenständen im
Abgangsmitgliedstaat getätigt hat. Die

Ankunft der Gegenstände bewirkt einen
innergemeinschaftlichen Erwerb durch
das Unternehmen, das die Gegenstände
verbracht hat, der in diesem anderen
Mitgliedstaat mehrwertsteuerpflichtig
ist. Das Unternehmen, das die Gegen-
stände verbracht hat, ist grundsätzlich
verpflichtet, für Mehrwertsteuerzwecke
in dem Eingangsmitgliedstaat registriert
zu sein, damit es den innergemeinschaft-
lichen Erwerb in seiner Mehrwertsteu-
ererklärung angeben kann. Wenn die Ge-
genstände aus dem Lager entnommen
und an den Erwerber geliefert werden,
kommt es zu einer zweiten Lieferung,
deren Ort der Mitgliedstaat ist, in dem
sich das Lager befindet.

Um die Schwierigkeiten zu bewältigen,
die sich dadurch in der Praxis stellen
können, wenden einige Mitgliedstaaten
Vereinfachungsmaßnahmen bei derarti-
gen Umsätzen an, andere jedoch nicht.
Diese Unterschiede laufen der einheitli-
chen Anwendung der Mehrwertsteuer-
vorschriften im Binnenmarkt zuwider.

Nach deutscher Auffassung, wie sie
durch den BFH im Jahr 2016 in zwei Re-
visionsverfahren (BFH, Urt. v. 20.10.
2016, V R 31/15 und Urt. v. 16.11.2016,
V R 1/16) vertreten und vom BMF in
einem Schreiben v. 10.10.2017 (III – C3
- S 7103 - a/15/10001) bestätigt worden
ist, kommt es zur Anwendung einer spe-
zifischen Rechtsfolge bei „Konsignati-
onslagergeschäften“ darauf an, ob im
Vorfeld zwischen Lieferer und Erwerber
eine Abnahmeverpflichtung seitens des
Erwerbers vereinbart worden ist oder
nicht. Die oben beschriebene Rechtsfol-
ge kann nur dann eintreten, wenn keine
Abnahmeverpflichtung besteht. Ande-
renfalls wäre im Sinne von § 3 Abs. 6
S. 1 UStG die Lieferung an den Erwer-
bes als am Abgangsort zum Abgangs-
zeitpunkt ausgeführt anzusehen.

Die vorgeschlagene Lösung besteht da-
rin, die Konsignationslagerregelung als
einzige Lieferung im Abgangsmitglied-
staat und als innergemeinschaftlichen
Erwerb in dem Mitgliedstaat anzusehen,
in dem sich das Lager befindet, sofern
der Umsatz zwischen zwei zertifizierten
Steuerpflichtigen stattfindet. Dadurch
wird vermieden, dass der Lieferer in je-
dem Mitgliedstaat, in den er Gegenstän-
de in ein Konsignationslager überführt,
registriert werden muss. Um jedoch eine
angemessene Verfolgung der Gegenstän-
de durch die Steuerverwaltungen sicher-
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zustellen, müssen sowohl der Lieferer
als auch der Erwerber ein Verzeichnis
der Gegenstände im Konsignationslager
führen, für die diese Regeln gelten. Da-
rüber hinaus muss in der zusammenfas-
senden Meldung des Lieferers die Iden-
tität der Erwerber, an die zu einem späte-
ren Zeitpunkt Gegenstände im Rahmen
der Konsignationslagerregelung gelie-
fert werden, offengelegt werden.

Beispiel

Unternehmer U1 aus Wien/Österreich ver-
äußert Gegenstände an Unternehmer U2
aus Münster. U1 unterhält in Münster ein
Konsignationslager, aus welchem sich U2
bei Bedarf bedient. Es besteht eine Verein-
barung zwischen U1 und U2, dass a) U2
verpflichtet ist, die Gegenstände nach Ab-
lauf einer Lagerdauer von drei Monaten
zu übernehmen oder b) U2 berechtigt,
aber nicht verpflichtet ist, die Gegenstän-
de zu erwerben.

In Fall a) kommt die Regelung des Art. 17a
MwStSystRL-E nach deutscher Auffassung
nicht zur Anwendung, da kein Konsignati-
onslager im Sinne dieser Regelung gege-
ben ist. Vielmehr liefert U1 warenbewegt
an U2 in Wien. In der Variante b) könnte
die Vereinfachungsregelung des Art. 17a
MwStSystRL-E dann zur Anwendung kom-
men, wenn U1 als auch U2 den Status als
zertifizierte Steuerpflichtige besitzen. In
diesem Fall würde im Rahmen einer Ver-
einfachung davon auszugehen sein, dass
U1 im Moment der Entnahme eine in Ös-
terreich steuerbare Lieferung gegenüber
U2 tätigt und dieser in Münster einen in-
nergemeinschaftlichen Erwerb erklärt.
Sind entweder U1 und/oder U2 nicht als
zertifizierte Steuerpflichtige anerkannt,
wird U1 sich zu Steuerzwecken in Deutsch-
land registrieren lassen müssen, um einen
innerunternehmerischen Erwerb gefolgt
von einer Inlandslieferung bei Entnahme
zu erklären.

Nachweispflichten
Die Änderungen bei den Nachweisanfor-
derungen innergemeinschaftlicher Liefe-
rungen werden in der MwSt-DVO 282/
2011 neu geregelt. Die Anforderungen
an den Nachweis innergemeinschaftli-
cher Lieferungen sind bis dato überhaupt
nicht gesetzlich niedergelegt.

Die gesetzliche Regelung
Art. 45a

1. Für die Zwecke der Anwendung der
Befreiungen gemäß Art. 138 der Richt-
linie 2006/112/EG wird vermutet, dass

Gegenstände an einen Bestimmungsort
außerhalb ihres Gebiets, jedoch inner-
halb der Gemeinschaft versandt oder be-
fördert wurden, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen erfüllt ist:

(a) Der Verkäufer ist ein zertifizierter
Steuerpflichtiger im Sinne von Art. 13a
der Richtlinie 2006/112/EG, er gibt an,
dass die Gegenstände von ihm oder für
seine Rechnung von einem Dritten beför-
dert oder versandt wurden, und er ist im
Besitz von mindestens zwei der in Abs. 3
aufgeführten, einander nicht widerspre-
chenden Nachweisen, die die Beförderung
oder den Versand bestätigen;

(b) der Erwerber der Gegenstände ist ein
zertifizierter Steuerpflichtiger im Sinne
von Art. 13a der Richtlinie 2006/112/
EG, und der Verkäufer ist im Besitz fol-
gender Nachweise:

(i) einer schriftlichen Erklärung des Er-
werbers der Gegenstände, dass die Ge-
genstände von ihm oder für seine Rech-
nung von einem Dritten befördert oder
versandt wurden, wobei der Bestim-
mungsmitgliedstaat der Gegenstände
anzugeben ist;

(ii) zwei der in Abs. 3 aufgeführten, ei-
nander nicht widersprechenden Nach-
weise, die die Beförderung oder den Ver-
sand bestätigen.

Der Erwerber der Gegenstände legt dem
Verkäufer die schriftliche Erklärung ge-
mäß Buchst. b Ziff. i spätestens am zehn-
ten Tag des auf die Lieferung folgenden
Monats vor.

2. Eine Steuerbehörde kann die gemäß
Abs. 1 aufgestellte Vermutung widerle-
gen, wenn es Hinweise auf falsche An-
wendung oder Missbrauch durch den
Verkäufer oder den Erwerber der Gegen-
stände gibt.

3. Für die Zwecke von Abs. 1 werden fol-
gende Nachweise der Beförderung oder
des Versands akzeptiert:

(a) ein vom Erwerber der Gegenstände
oder von einer von ihm bevollmächtigten
Person unterzeichnetes Schriftstück, mit
dem der Empfang der Gegenstände im
Bestimmungsmitgliedstaat bestätigt wird;

(b) Unterlagen zur Beförderung oder
zum Versand der Gegenstände wie bei-
spielsweise ein unterzeichneter CMR-
Frachtbrief, ein Konnossement, eine
Luftfracht-Rechnung, eine Rechnung
des Beförderers der Gegenstände, eine
Versicherungspolice für die Beförderung

oder den Versand der Gegenstände oder
Bankunterlagen, die die Bezahlung der
Beförderung oder des Versands der Ge-
genstände belegen;

(c) von einer öffentlichen Stelle wie z.B.
einem Notar ausgestellte offizielle Un-
terlagen, die die Ankunft der Gegenstän-
de im Bestimmungsmitgliedstaat bestäti-
gen;

(d) eine im Bestimmungsmitgliedstaat
ausgestellte Quittung, die die Lagerung
der Gegenstände in dem Mitgliedstaat
bestätigt;

(e) eine Bescheinigung, die von einer be-
rufsständischen Vertretung wie z.B. einer
Industrie- oder Handelskammer im Be-
stimmungsmitgliedstaat ausgestellt wur-
de und den Bestimmungsort der Gegen-
stände bestätigt;

(f) ein Vertrag zwischen dem Verkäufer
und dem Erwerber der Gegenstände
oder ein Bestellschein, in dem der Be-
stimmungsort der Gegenstände angege-
ben ist;

(g) ein Schriftwechsel zwischen den an
der Transaktion beteiligten Parteien, in
dem der Bestimmungsort der Gegenstän-
de angegeben ist;

(h) die Mehrwertsteuererklärung des Er-
werbers der Gegenstände, in der der in-
nergemeinschaftliche Erwerb der Ge-
genstände deklariert wird.

Inhalt der Regelung
Mit diesem Vorschlag wird das vierte
vom Rat geforderte „Provisorium“ um-
gesetzt: die Harmonisierung und Verein-
fachung der Vorschriften betreffend den
Nachweis der innergemeinschaftlichen
Beförderung von Gegenständen zum
Zwecke der Mehrwertsteuerbefreiung
einer innergemeinschaftlichen Lieferung
von Gegenständen. Diese Vereinfachung
würde allerdings gem. Art. 45a Abs. 1
DVO-E auch nur bei der Beteiligung
von zertifizierten Steuerpflichtigen zur
Verfügung stehen. Der Lösungsvor-
schlag der Kommission besteht daher in
der Einführung einer widerlegbaren Ver-
mutung in zwei spezifischen Fällen, die
einen Bezug zum Status des „zertifizier-
ten Steuerpflichtigen“ haben.

Art. 45a Abs. 1 Buchst. a DVO-E be-
trifft den Fall, dass Gegenstände vom
Lieferer unmittelbar oder für seine Rech-
nung von einem Dritten befördert oder
versandt worden sind und der Lieferer
als zertifizierter Steuerpflichtiger an-
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erkannt ist. In diesem Fall wird positiv
vermutet, dass die Gegenstände vom
Mitgliedstaat der Versendung in einen
anderen Mitgliedstaat befördert worden
sind, sofern der Lieferer im Besitz zwei-
er einander nicht widersprechender Do-
kumente aus einer in Art. 45a Abs. 3
DVO-E aufgeführten Liste ist, die die
Beförderung belegen. Eine Steuerbehör-
de kann diese Vermutung jedoch auf der
Grundlage von Nachweisen widerlegen,
aus denen hervorgeht, dass die Gegen-
stände nicht vom Mitgliedstaat der Lie-
ferung in einen anderen Mitgliedstaat
befördert worden sind.

Ist der Erwerber ein zertifizierter Steuer-
pflichtiger und sind die Gegenstände von
diesem Erwerber unmittelbar oder für
seine Rechnung von einem Dritten be-
fördert oder versandt worden, wird gem.
Art. 45a Abs. 1 Buchst. b DVO-E ver-
mutet, dass die Gegenstände vom Mit-
gliedstaat der Versendung in einen ande-
ren Mitgliedstaat befördert worden sind,
wenn der Lieferer sowohl im Besitz ei-
ner schriftlichen Erklärung des Erwer-
bers ist, dass die Gegenstände von ihm
oder für seine Rechnung von einem Drit-
ten befördert worden sind, wobei der
Ankunftsmitgliedstaat der Gegenstände
anzugeben ist als auch zweier einander
nicht widersprechender Dokumente der
Liste in Art. 45a Abs. 3 DVO-E, die die
Beförderung belegen. Die Erklärung des
Erwerbers, die vom Lieferer zu erfassen
ist, muss spätestens am Zehnten des auf
die Lieferung folgenden Monats vorlie-
gen. Dies sollte dem Erwerber ausrei-
chend Zeit für die Übermittlung der In-
formationen lassen, gleichzeitig wird
aber auch die Frist eingehalten, inner-
halb deren der Lieferer die Rechnung er-
stellen muss; die Rechnung ist derzeit
bereits bis zum Fünfzehnten des auf die
Lieferung folgenden Monats auszustel-
len; Art. 222 MwStSystRL.

In Fällen, für die diese Vermutungen
nicht gelten, weil die betreffenden Steu-
erpflichtigen beispielsweise nicht den
Status eines zertifizierten Steuerpflichti-
gen genießen, sind nach wie vor die gel-
tenden Bestimmungen in der Auslegung
durch den EuGH anwendbar.

Art. 131 MwStSystRL sieht lediglich
eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten
vor, Steuerhinterziehung zu verhindern,
ohne konkrete Maßnahmen vorzusehen.
Weitergehende Anforderungen an den

Nachweis innergemeinschaftlicher Lie-
ferungen enthält die Mehrwertsteuer-
Durchführungsverordnung 282/2011 der-
zeit nicht, sodass eine Regelung mehr als
notwendig ist. Allerdings stellt sich mit
Blick auf die Führung des Nachweises in
Deutschland die Frage nach einigen der in
der Liste aufgeführten Dokumente. So ist
es in Deutschland derzeit unmöglich, den
Nachweis auf der Grundlage von bezahl-
ten Rechnungen, Lagerscheinen, Bestel-
lungen oder gar einem zwischen Lieferer
und Erwerber geführten Schriftwechsel
zu führen. Ob alleine die Tatsache, dass
die Beteiligten als zertifizierte Steuer-
pflichtige anerkannt sind, diese Art von
Nachweis rechtfertigt, bleibt abzuwarten.
Zudem stellt sich – wiederum mit Blick
auf Deutschland – die Frage, ob die derzeit
in §§ 17a ff. UStDV geregelten Nachweise
dann lediglich noch für den Fall zur An-
wendung kommen sollen, wenn die Betei-
ligten nicht als zertifizierte Steuerpflich-
tige anerkannt sind; sind die registriert
hingegen die Regelungen aus Art. 45a
DVO-E unmittelbar angewandt werden.

Fazit

Mehrere jüngere Presseberichte aus
ganz Europa und Untersuchungen
durch die nationalen Behörden haben
die Verbindung hergestellt zwischen
groß angelegtem Mehrwertsteuer-
betrug und organisiertem Verbrechen.
Es zeigt sich, dass die Erträge aus
dem Betrug in Geldwäschemechanis-
men fließen und anschließend für an-
dere kriminelle Aktivitäten und mög-
licherweise zur Terrorismusfinanzie-
rung genutzt werden. Zudem sind die
jetzt vorgeschlagenen Provisorien
dadurch gekennzeichnet, dass der-
zeit überhaupt keine unionsweite
Regelung existiert, was zu immen-
sen Rechtsunsicherheiten grenzüber-
schreitend tätiger Unternehmer führt.
Die gesetzliche Regelung besonders
betrugsrelevanter Bereiche auf euro-
päischer Ebene als auch der Proviso-
rien war daher mehr als überfällig.
Lediglich die Einführung des Status
eines zertifizierten Steuerpflichtigen
mag auf den ersten Blick überraschen,
da dieser für die Umsetzung der Quick
Fixes nicht zwingend erforderlich
ist. Schaut man allerdings mit einem
zweiten Blick und einer zollrechtlich
Vorprägung auf diesen Vorschlag, so
vermag man sich schnell damit an-

zufreunden – geben doch zehn Jahre
Erfahrung mit dem zugelassenen Wirt-
schaftsbeteiligten, von welcher man
auf Seiten der Steuerverwaltung profi-
tieren kann, Hoffnung auf eine zügige
Umsetzung des Konzeptes für die
Wirtschaftsbeteiligten, verbunden mit
Erfüllung der Erwartungen, die die
Kommission an diesen Status stellt,
d.h. zunächst die effiziente Anwen-
dung der Verbesserungen der Mehr-
wertsteuervorschriften der Union auf
grenzüberschreitende Umsätze sowie
in einem zweiten Schritt Erleichterung
beim schrittweisen Übergang zum
endgültigen System für den Handel in-
nerhalb der Europäischen Union.

Es bleibt abzuwarten.

Quellen und weiterführende
Hinweise:

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf
bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten
für die Erbringung von Dienstleistungen
und für Fernverkäufe von Gegenständen
(COM(2016) 757 final),
https://ec.europa.eu/taxation_customs/
sites/taxation/files/com_2016_757_de.pdf;

Vorschlag für eine Durchführungsverord-
nung des Rates zur Änderung der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 282/2011
zur Festlegung von Durchführungsvor-
schriften zur Richtlinie 2006/112/EG über
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
(COM(2016) 756), https://ec.europa.eu/
taxation_customs/sites/taxation/files/
com_2016_756_de.pdf;

Vorschlag für eine Verordnung des Rates
zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 904/2010 über die Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehörden und die Be-
trugsbekämpfung auf dem Gebiet der
Mehrwertsteuer (COM(2016) 755),
https://ec.europa.eu/taxation_customs/
sites/taxation/files/com_2016_755_de.pdf;

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in
Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
(COM(2016) 758), https://ec.europa.eu/
taxation_customs/sites/taxation/files/
com_2016_758_de.pdf.

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in
Bezug auf die Harmonisierung und Ver-
einfachung bestimmter Regelungen des
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Mehrwertsteuersystems und zur Einfüh-
rung des endgültigen Systems der Be-
steuerung des Handels zwischen Mit-
gliedstaaten, COM (2017) 569 final.

Vorschlag für eine Durchführungsverord-
nung des Rates zur Änderung der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 282/2011
hinsichtlich bestimmter Befreiungen bei
innergemeinschaftlichen Umsätzen, COM
(2017) 568 final.

Vorschlag für eine Verordnung des Rates
zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 904/2010 hinsichtlich des zertifizierten
Steuerpflichtigen, COM (2017) 567 final.
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